
TIKU
Risikokapitalversicherung
Krankheit und Unfall kommen unerwartet und
können das ganze Leben verändern. Mit TIKU 
schützen Sie sich und Ihre Angehörigen.

TIKU bietet bei Invalidität oder Tod durch  
Krankheit oder Unfall finanzielle Sicherheit dank  
Kapitalleistungen. Dies unabhängig von weiteren  
Versicherungsleistungen.

Variabler Betrag

Versicherungssumme  
individuell wählbar

Grosse Auswahl

Für Krankheit und Unfall –  
ab 21 Jahren auch nur für  

Krankheit

Für Familien

Besondere Leistungen –  
attraktive Prämien für Kinder



TIKU
Risikokapitalversicherung
Die Invaliditäts- und Todesfallversicherung TIKU eignet sich für alle, die sich und ihre Angehörigen 
gegen die finanziellen Folgen von Krankheit und Unfall absichern möchten.

Bundesplatz 15 · 6002 Luzern · Telefon +41 41 228 01 11
info@concordia.ch · www.concordia.ch A

.2
0.

D
.0

4 
 (

0
4.

23
)

Weitere Informationen: www.concordia.ch/tiku 

Massgebend sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) Risikokapitalversicherung TIKU der CONCORDIA.

Leistungen und Lücken der Sozialversicherungen

Nichterwerbstätige
AHV, IV

Erwerbstätige
AHV, IV, UVG, BVG

Betreuung, Pflege, Hilfsmittel  

Berufliche Integration  

Invalidität Ab 18 Jahren mind. IV-Minimalrente Leistungen aus der staatlichen und
beruflichen Vorsorge (1. und 2. Säule)Tod Kleine Witwen- oder Witwerrente

TIKU als ideale Ergänzung

Kinder und Jugendliche,  
Nichterwerbstätige,
AHV, IV

Eine Invalidität oder ein Todesfall in der Familie kann grosse finanzielle 
Schwierigkeiten verursachen. Besonders Kindern, Jugendlichen  
und nichterwerbstätigen Erwachsenen bietet TIKU einen preisgünstigen 
Versicherungsschutz.

 
Erwerbstätige
AHV, IV, UVG, BVG

Risikoschutz für geschäftliche oder private Verpflichtungen,  
Sicherheit bei Hausbau (Hypothek) oder als Ergänzung zur Sozialver-
sicherungsvorsorge

Leistungen TIKU Deckung bei Invalidität und Todesfall infolge Krankheit oder Unfall
Auszahlung des gesamten Kapitals ab einem Invaliditätsgrad von 70 %
Auszahlung von Invaliditätsleistungen schon ab einem Invaliditäts- 
grad von 25 %

Jahresangaben beziehen sich auf das Kalenderjahr des genannten Geburtstags. Sie werden jeweils rückwirkend ab 1. Januar berechnet.


